
Grosser Rat 
 
 

Erlass eines Gesetzes über die Aktenführung und Archivie-
rung (GAA) (Botschaften Heft Nr. 5/2015-2016, S. 247) 

 

 

P R O T O K O L L 

der Sitzung der Kommission für Bildung und Kultur 
 
 

 
Datum: Mittwoch, 24. Juni 2015, 9.15 Uhr – 15.30 Uhr 
 
Ort:  Seminarraum Caffè, Bar & Restaurant B12, Brandisstrasse 12, 7000 

Chur  
 
Präsenz: Tenchio (Kommissionspräsident), Locher Benguerel (Kommissionsvize-

präsidentin), Atanes, Clalüna, Hug, Kasper, Märchy-Caduff, Thomann-
Frank, Waidacher, Barandun (Protokoll) 

 
  RP Jäger (Vorsteher EKUD), Stadler (Departementssekretärin EKUD), 

Weiss (Staatsarchivar) 
 
entschuldigt: Berther, Casty 
 
 

I. Eintreten 

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 

 

 

II. Detailberatung 

 
1. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Abs. 1 

 

Antrag Kommission und Regierung 

Ändern wie folgt: 

Dieses Gesetz regelt die Aktenführung und Archivierung von Unterlagen durch 

Behörden. Darunter fallen: 

a) die Organe und Behörden des Kantons, die Regionen, die Gemeinden sowie 

die öffentlich-rechtlichen Anstalten, Stiftungen und Körperschaften (…); 

b) die natürlichen und juristischen Personen, soweit ihnen öffentliche Aufgaben 

übertragen wurden. 
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Art. 1 Abs. 2 

 

Gemäss Botschaft 

 

Art. 2 

 

Antrag Kommission und Regierung 

Ändern lit. b und c wie folgt: 

b) der Nachvollziehbarkeit und der Dokumentierung des Handelns der Behör-

den; 

c) der effizienten, verlässlichen und kontinuierlichen Verwaltung(…); 

 

Art. 3  

 

Gemäss Botschaft 

 

 

2. Aktenführung 

 

Antrag Kommission und Regierung 

Ergänzen wie folgt: 

2. Aktenführung und Aufbewahrung 

 

Art. 4 

 

Antrag Kommission und Regierung 

Ergänzen wie folgt: 

Die Behörden sind verpflichtet, für eine geordnete Aktenführung und Aufbewah-

rung nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu sorgen. 

 

Art. 5 

 

Gemäss Botschaft 
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Art. 6 Überschrift 

 

Antrag Kommission und Regierung 

Ergänzen wie folgt: 

Aufbewahren, Anbieten und Vernichten von Unterlagen 

 

Art. 6 Abs. 1 

 

Gemäss Botschaft 

 

Art. 6 Abs. 2 

 

Antrag Kommission und Regierung 

Ändern wie folgt: 

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist bieten die Behörden die (…) Unterlagen 

dem Archiv an. 

 

Art. 6 Abs. 3 

 

Gemäss Botschaft 

 

 

3. Archivierung 

Art. 7  

 

Gemäss Botschaft 

 

Art. 8 

 

Antrag Kommission und Regierung 

Ändern wie folgt: 

Das Archivgut ist sachgerecht aufzubewahren. Es darf nicht vernichtet, nicht 

veräussert und inhaltlich nicht verändert werden. Dritte können es durch Ersit-

zung nicht erwerben. 
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4. Zugänglichkeit des Archivguts 

Art. 9 Abs. 1 

 

Gemäss Botschaft 

 

Art. 9 Abs. 2 

 

Antrag Kommission und Regierung 

Ändern wie folgt: 

Für Leistungen, die über das Vorlegen des Archivguts hinausgehen, können 

Gebühren erhoben werden. 

 

Art. 10 Abs. 1 

 

a) Antrag Kommissionsmehrheit (7 Stimmen: Clalüna, Hug, Kasper, Märchy-

Caduff, Tenchio [Kommissionspräsident], Thomann-Frank, Waidacher; Spre-

cher: Tenchio [Kommissionspräsident]) und Regierung 

Ändern 1. Satz wie folgt: 

Die Schutzfirst beträgt ordentlicherweise 30 Jahre und bei Archivgut mit be-

sonders schützenswerten Personendaten oder Persönlichkeitsprofilen 80 Jah-

re.  

 

b) Antrag Kommissionsminderheit (2 Stimmen: Atanes, Locher Benguerel 

[Kommissionsvizepräsidentin]; Sprecherin: Locher Benguerel [Kommissionsvi-

zepräsidentin]) 

Ändern 1. Satz wie folgt: 

Die Schutzfirst beträgt ordentlicherweise 30 Jahre und bei Archivgut mit be-

sonders schützenswerten Personendaten oder Persönlichkeitsprofilen 50 Jah-

re.  

 

Art. 10 Abs. 2 

 

Gemäss Botschaft 
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Art. 11 Überschrift 

 

Antrag Kommission und Regierung 

Ändern wie folgt: 

Zugang zu Archivgut unter Schutzfrist 

 

Art. 11 Abs. 1 

 

Antrag Kommission und Regierung 

Ändern 1. Satz wie folgt: 

Personen haben Anspruch auf Zugang zu dem sie betreffenden Archivgut.  

 

Art. 11 Abs. 2 

 

Antrag Kommission und Regierung 

Ändern wie folgt: 

Das Archiv erteilt Dritten aus dem Archivgut Auskünfte und gewährt Zugang 

zu demselben, sofern keine übergeordneten privaten oder öffentlichen Interes-

sen entgegenstehen. 

 

 

5. Organisation 

Art. 12 

 

Gemäss Botschaft 

 

Art. 13 

 

Gemäss Botschaft 

 

Art. 14 Abs. 1 

 

Antrag Kommission und Regierung 

Ändern wie folgt: 

Die Archive können das (…) Archivgut mit Unterlagen privater Herkunft ergän-

zen, soweit… 
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Art. 14 Abs. 2 

 

Gemäss Botschaft 

 

Art. 15 

 

a) Antrag Kommissionsmehrheit (5 Stimmen: Clalüna, Hug, Kasper, 

Thomann-Frank, Waidacher; Sprecher: Kasper) und Regierung 

 Gemäss Botschaft 

 

b) Antrag Kommissionsminderheit (4 Stimmen: Atanes, Locher Benguerel 

[Kommissionsvizepräsidentin], Märchy-Caduff, Tenchio [Kommissionspräsi-

dent]; Sprecher: Tenchio [Kommissionspräsident])  

Ergänzen wie folgt: 

e) die Weiterbildung der Archivverantwortlichen. 

 

 

6. Straf- und Schlussbestimmungen 

Art. 16 Überschrift 

 

Antrag Kommission und Regierung 

Ändern wie folgt: 

Strafbestimmung(..) und verwaltungsrechtliche Massnahme 

 

Art. 16 

 

Gemäss Botschaft 

 

 

Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes. 

 

Gemäss Botschaft 

 

 

 



 
 

7 

Antrag gemäss Botschaft S. 271: 

 

2. dem Gesetz über die Aktenführung und Archivierung zuzustimmen. 

 

 Gemäss Botschaft 

 

 

Chur, 24. Juni 2015/pbar 


